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Bei der geänderten Darstellung hat sich die Kartengrundlage  geändert. Die  Änderung wird bei der nächsten Neubekanntmachung des Flächen-
nutzungsplanes in die Planzeichnung übernommen. Der Plan wird dann insgesamt auf die neue Kartengrundlage umgestellt. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lage des Änderungsbereiches 
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Begründung 
 
1. Ziele, Zwecke und we-

sentliche Auswirkungen 
der Planung 

 
Der räumliche Geltungsbereich 
der Änderung des Flächennut-
zungsplans (FNP) umfasst eine 
Fläche von ca. 1,74 ha.  
 
Im nördlichen Teil sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die wohnbauliche Ent-
wicklung des Gebietes geschaf-
fen werden. Die Planänderung ist 
städtebaulich erforderlich, um 
dem wachsenden Bedarf an 
Wohnungen und sozialer Infra-
struktur, im konkreten Fall einer 
Kindertagesstätte, gerecht wer-
den zu können. Ein Vorhabenträ-
ger ist daran interessiert, die 
Wohneinheiten zu schaffen und 
eine Kindertagesstätte zu errich-
ten. 
 
Aktuell ist der nördliche Teil des 
Plangebietes als Fläche für Wald 
dargestellt. Das Gebiet ist aber 
faktisch kein Wald, sondern durch 
Gärten und Garagen baulich stark 
vorgeprägt. Die Gärten sind keine 
im Kleingarten-Entwicklungskon-
zept 2007 der Landeshauptstadt 
Potsdam gesicherten Kleingärten. 
Vorgesehen ist zukünftig die Dar-
stellung einer Wohnbaufläche 
W 2 (GFZ 0,5 - 0,8). Die Dichte-
stufe entspricht der der angren-
zenden Wohnbauflächen. Die 
Kindertagesstätte ist als Plan-
standort im entsprechenden Er-
läuterungsplan „Soziale Infra-
struktur / Kindertagesbetreuung, 
Kindertagesstätten und Hort“ des 
FNP bereits enthalten. 
 
Im südlichen Teil wird das aktuell 
ansässige Ministerium für Ländli-
che Entwicklung, Umwelt und 
Landwirtschaft des Landes Bran-
denburg den Standort verlassen. 
Er soll zukünftig durch das Geo-
forschungszentrum genutzt wer- 

 
 
den. Das Erfordernis der Planän-
derung liegt darin, diese Nach-
nutzung zu ermöglichen. Dadurch 
kann der Standort langfristig mit 
einer adäquaten Nutzung gesi-
chert werden. 
 
Aktuell ist der südliche Teil des 
Plangebietes ebenfalls als Fläche 
für Wald dargestellt. Überlagert 
wird die Darstellung durch das 
Symbol „Verwaltung“, mit dem der 
Ministeriumsstandort kenntlich 
gemacht wurde. Die Nutzung 
durch das Geoforschungszentrum 
steht mit der Zweckbestimmung, 
die  mit dem Symbol verbunden 
ist, nicht mehr in Einklang. Es ist 
vorgesehen, das Symbol „Verwal-
tung“ durch das Symbol „Hoch-
schule und Forschung“ zu erset-
zen. Ansonsten bleibt es bei der 
Darstellung „Fläche für Wald“. 
Eine Baufläche soll nicht darge-
stellt werden, um zu dokumentie-
ren, dass eine weitere Inan-
spruchnahme von Grund und 
Boden nicht vorbereitet werden 
soll.  
 
Mit dem Änderungsverfahren 
werden insgesamt folgende 
grundlegende Planungsziele ver-
folgt: 
• Schaffung eines attraktiven 

Wohnstandortes und einer 
Kindertagesstätte zur De-
ckung der Nachfrage aus dem 
Umfeld, 

• Nachnutzung des Verwal-
tungsstandortes durch eine 
Wissenschaftseinrichtung, 

• behutsame Einbindung in den 
Landschaftsraum und weitge-
hende Sicherung wertvoller 
Baumbestände. 

 
Die geplanten Änderungen ent-
sprechen den grundsätzlichen 
Entwicklungszielen des FNP. Die 
Inhalte des beschlossenen FNP 
bleiben konsistent und bilden ein 
tragfähiges Grundgerüst für die  
 

 
 
künftige städtebauliche Entwick-
lung Potsdams. Die Zuordnung 
der Nutzungen wurde unter um-
weltschonenden Gesichtspunkten 
vorgenommen. 
 
2.  Umweltbericht 
 
 
 
2.1 Rechtsgrundlage 
Nach § 2a Nr. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) sind im Umweltbericht 
die aufgrund der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB und der 
Anlage 1 zum BauGB ermittelten 
und bewerteten Belange des 
Umweltschutzes darzulegen. 
 
2.2 Inhalt und Ziele der FNP-

Änderung 
Siehe unter Nr. 1 der Begrün-
dung. 
 
2.3 FNP-relevante Ziele des 

Umweltschutzes 
Für den Planungsraum sind ins-
besondere folgende umweltbezo-
gene Informationen, Fachplanun-
gen und Rechtsvorschriften zu 
berücksichtigen: 
 
Im Zielkonzept des Landschafts-
plans (Stand 19.09.2012) ist eine 
umweltverträgliche Siedlungs-
entwicklung mit Definition von 
Nutzungsgrenzen vorgesehen. 
Die Schutz- und Erholungsfunkti-
onen von Wald und waldartigen 
Gehölzbeständen im Gebiet sol-
len gestärkt werden.  
 
Im Mittelteil des Änderungsbe-
reichs ist Wald im Sinne des 
Waldgesetzes des Landes Bran-
denburg (LWaldG) vorhanden.  
 
In den anderen Teilen sind Bäu-
me nach Maßgabe der Potsda-
mer Baumschutzverordnung 
(PBaumSchVO) geschützt. 
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Gemäß § 1 Bundes-Boden-
schutzgesetz (BBodSchG) sowie 
§ 1a BauGB ist mit Grund und 
Boden sparsam und schonend 
umzugehen. 
 
Der Geltungsbereich befindet sich 
in der weiteren Schutzzone (Zone 
III) des Wasserwerkes Potsdam - 
Leipziger Straße. 
 
2.4 Bestandsaufnahme des 

Umweltzustandes 
Im Planungsraum befinden sich 
überwiegend sandige Lehmböden 
mit hoher Wasserdurchlässigkeit. 
Das nach Südwesten hin anstei-
gende Gelände ist durch bauliche 
Anlagen, Bodenmodellierungen 
und gärtnerische Nutzungen 
weitgehend überformt. 
 
Ein Garagenkomplex und mehre-
re Erholungsgrundstücke mit ho-
hem Grünanteil prägen den nörd-
lichen Teil der Änderungsfläche. 
Getrennt durch einen schmalen 
Waldstreifen mit Waldweg (mar-
kierter Wanderweg) befindet sich 
im Süden ein durch Baukörper- 
und Freianlagengestaltung in die 
Waldlandschaft eingepasstes 
Bürogebäudeensemble (Verwal-
tungsstandort der Landesregie-
rung Brandenburg). 
 
2.5 Prognose über die Entwick-

lung des Umweltzustandes 
Bei Ermöglichung einer baulichen 
Entwicklung im nördlichen Ände-
rungsbereich sind zusätzliche 
Versiegelungen zu erwarten, die 
zu einer Verringerung der Leis-
tungsfähigkeit der Böden, insbe-
sondere im Hinblick auf die 
Grundwasserneubildung führen 
können. Auch die Lebensraum-
funktion für besonders geschützte 
Tierarten kann bei Eingriffen in 
den Vegetationsbestand erheb-
lich betroffen sein. Der Verlust 
wertvoller Einzelbäume in den 
Baufeldern und neue gebietsun-
typische Baukörper können zu-
dem das Landschaftsbild negativ 
beeinflussen. Durch landschafts-

pflegerische Maßnahmen lassen 
sich die benannten Beeinträchti-
gungen weitestgehend reduzieren 
und ausgleichen.  
Die vorgesehene Nutzungsände-
rung im südlichen Teil hat vo-
raussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen, sofern der 
dortige Gebäudebestand nicht 
erweitert wird. 
 
Der Verzicht auf die Änderungs-
planung würde eine stadtplane-
risch konsequente Nutzung bau-
lich vorgeprägter Flächen verhin-
dern und den Siedlungsdruck auf 
andere Außenbereichsflächen 
erhöhen. Langfristig wäre zudem 
mit einer ungeordneten baulichen 
Verfestigung der Erholungs-
grundstücke im  Norden zu rech-
nen. Schleichende Verschlechte-
rungen der Naturhaushaltsfunkti-
onen und des Landschaftsbildes 
könnten die Folge sein. 
 
2.6 Maßnahmen zur Vermei-

dung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachtei-
ligen Auswirkungen 

Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Auswirkungen wer-
den voraussichtlich vor allem für 
die Umweltgüter Boden, Wasser, 
Tiere/ Pflanzen sowie Mensch/ 
Menschliche Erholung erforder-
lich.  
 
Von besonderer Bedeutung sind 
Maßnahmen zur Kompensation 
der zusätzlichen Bodenversiege-
lung, die – sofern sie nicht am Ort 
des Eingriffs zu realisieren sind – 
ggf. auch außerhalb des Pla-
nungsraums auf verfügbaren 
Kompensationsflächen erfolgen 
können. Unvermeidbare Versie-
gelungen sind durch den Einsatz 
wasser- und luftdurchlässiger 
Beläge zu minimieren. 
 
Um die Grundwasserneubildung 
nicht zu beeinträchtigen, ist das 
auf den Bauflächen anfallende 

Regenwasser örtlich über die 
belebte Bodenzone zu versickern. 
 
Die Inanspruchnahme von Wald-
flächen ist auszuschließen. Wert-
bestimmende Bäume sind zu er-
halten; unvermeidbare Baumfäl-
lungen sind durch Baumersatz-
pflanzungen zu kompensieren. 
Die Notwendigkeit besonderer 
Artenschutzmaßnahmen ist vor-
habenbezogen zu überprüfen. 
Zur Einbindung der Bauflächen in 
das Landschaftsbild ist eine land-
schaftsangepasste Bauweise und 
Gestaltung der Baukörper sowie 
eine hinreichende Durchgrünung 
und vegetative Abschirmung vor-
zusehen. Der Waldweg ist zur 
Erschließung des angrenzenden 
Waldgebietes für Erholungszwe-
cke zu erhalten. 
 
2.7 Darstellung von Alternati-

ven 
Eine vollständige Bauflächendar-
stellung des Änderungsbereiches 
zur Ausweitung der Nutzungs-
möglichkeiten im südlichen Teil 
wäre grundsätzlich denkbar. Die 
dortige Beibehaltung der Waldflä-
chendarstellung soll jedoch einer 
weiteren Zersiedelung Einhalt 
gebieten und lediglich eine be-
standsorientierte bauliche Nut-
zung zulassen. Die angemessene 
Einbindung in das allseitig an-
grenzende Landschaftsschutzge-
biet „Potsdamer Wald- und Ha-
velseengebiet“ kann dadurch ge-
währleistet werden. Auch den 
Anforderungen aufgrund der Lage 
im Wasserschutzgebiet wird 
hiermit besser entsprochen. 
 
2.8 Verfahren der Umweltprü-

fung 
Die Ermittlung der Umweltbelan-
ge erfolgte bisher durch die Aus-
wertung des Landschaftsplans, 
der aktuellen Realnutzungs- und 
Biotoptypenkartierung sowie der 
einschlägigen Gesetze und 
Rechtsverordnungen. 
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Im weiteren Verfahren sind die im 
Rahmen der Behörden- und Öf-
fentlichkeitsbeteiligung vorgetra-
genen Stellungnahmen zu be-
rücksichtigen. 
 
2.9 Maßnahmen zur Überwa-

chung 
Es wird davon ausgegangen, 
dass Maßnahmen zur Überwa-
chung auf FNP-Ebene nicht er-
forderlich sind. Erhebliche Um-
weltauswirkungen lassen sich 
durch geeignete, vorhabenbeglei-
tende Maßnahmen vermeiden, 
verringern und ausgleichen. 
 
3. Verfahren 
 
 
 
Die FNP-Änderung wird im Re-
gelverfahren nach den §§ 2 ff. 
BauGB. durchgeführt. Einzelhei-
ten zum zeitlichen Verfahrensab-
lauf können den nachfolgenden 
Verfahrensvermerken entnom-
men werden. 
 
4. Hinweise für die Bauaus-
führung 
 
 
Das Brandenburgische Landes-
amt für Denkmalpflege und Ar-
chäologisches Landesmuseum, 
Abt. Bodendenkmalpflege, hat mit  
Schreiben vom 15.06.2016 mitge-
teilt, dass im Änderungsbereich 
derzeit keine Bodendenkmale im 
Sinne des Gesetzes über den 
Schutz und die Pflege der Denk-
male im Land Brandenburg 
(BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 
registriert seien. 
Ungeachtet dessen könnten wäh-
rend der Bauausführung im ge-
samten Geltungsbereich bei Erd-
arbeiten noch nicht registrierte 
Bodendenkmale entdeckt wer-
den. In diesen Fällen gelte § 11 
BbgDSchG, wonach entdeckte 
Bodendenkmale bzw. Funde 
(Steinsetzungen, Mauerwerk, 
Erdverfärbungen, Holzpfähle oder 

-bohlen, Knochen, Tonscherben, 
Metallgegenstände u. ä.) unver-
züglich der zuständigen Unteren 
Denkmalschutzbehörde und dem 
Brandenburgischen Landesamt 
für Denkmalpflege und Archäolo-
gischen Landesmuseum anzu-
zeigen seien. Die Entdeckungs-
stätte und die Funde seien bis 
zum Ablauf einer Woche unver-
ändert zu erhalten, damit fachge-
rechte Untersuchungen und Ber-
gungen vorgenommen werden 
könnten. Gemäß § 11 (3) BbgD-
SchG könne die Denkmalschutz-
behörde diese Frist um bis zu 2 
Monate verlängern, wenn die 
Bergung und Dokumentation des 
Fundes dies erfordere. Bestehe 
an der Bergung und Dokumenta-
tion des Fundes aufgrund seiner 
Bedeutung ein besonderes öffent-
liches Interesse, könne die Frist 
auf Verlangen der Denkmalfach-
behörde um einen weiteren Mo-
nat verlängert werden. Die 
Denkmalfachbehörde sei berech-
tigt, den Fund zur wissenschaftli-
chen Bearbeitung in Besitz zu 
nehmen (§ 11 (4) BbgDSchG). 
Der Veranlasser des Eingriffs in 
das Bodendenkmal habe die Kos-
ten der fachgerechten Dokumen-
tation im Rahmen des Zumutba-
ren zu tragen (§ 7 (3) BbgD-
SchG). 
Die bauausführenden Firmen 
seien über diese Denkmalschutz-
bestimmungen zu unterrichten 
und zu Ihrer Einhaltung zu ver-
pflichten. 
Der Beginn der Erdarbeiten sei 
der zuständigen Unteren Denk-
malschutzbehörde zwei Wochen 
im Voraus anzuzeigen. 
 
Zentraldienst der Polizei Bran-
denburg, Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst, wies mit Schreiben 
vom 19.10.2015 darauf hin, dass 
nur eine pauschale Einschätzung 
möglich sei.  
 
Es wird davon ausgegangen, 
dass eine Kampfmittelbelastung 
nicht ausgeschlossen werden 

könne. Bei konkreten Bauvorha-
ben sei bei Notwendigkeit eine 
Munitionsfreigabebescheinigung 
beizubringen. Darüber entscheide 
die für das Baugenehmigungsver-
fahren zuständige Behörde auf 
der Grundlage einer vom Kampf-
mittelbeseitigungsdienst erarbei-
teten Kampfmittelverdachtsflä-
chenkarte. 
  

   
  Ausschnitt Luftbild, © GeoBasis- 
  De/LGB 2012 
 

   
  Realnutzung / Biotoptypen 
 
  Legende: 

  
 
Landnutzungs- und Biotoptypenkartierung aus 
WorldView2-Satellitendaten gemäß Kartier-
anleitung des Landes Brandenburg (Stand: 
Mai 2010) 
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VERFAHRENSVERMERKE 
 
 
 
I     Änderung des FNP 
Aufstellungsbeschluss    03.06.2015   
Bekanntmachung                                            03.09.2015 
 
II    Frühzeitige Beteiligung 
Bekanntmachung                  03.09.2015 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der              14.09.-16.10.2015 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange    14.09.-16.10.2015 
 
III   Förmliche Beteiligung 
Beschluss der Öffentlichkeitsbeteiligung           04.05.2016 
Bekanntmachung        26.05.2016 
Öffentliche Auslegung sowie  Beteiligung der Behörden 13.06.-15.07.2016 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange  13.06.-15.07.2016 
 
 
Potsdam, den  21.03.2017                       gez. Goetzmann 

     Andreas Goetzmann 
      Fachbereichsleiter  

    Stadtplanung und 
    Stadterneuerung 

 
 

 
IV   Beschluss und Genehmigung der Änderung des FNP (Stand: 10.10.2016)    
Beschluss des FNP durch die  Stadtverordnetenversammlung 01.03.2017   
(mit abschließender Abwägung der Stellungnahmen zum FNP) 
 
 
Potsdam, den  3.4.17          Siegel der   gez. Jann Jakobs 
    Stadt Potsdam                               Jann Jakobs   
                                   Oberbürgermeister 
 
 
Genehmigung des FNP durch das Ministerium für     
Infrastruktur und Landesplanung   
                                        
                            i. V. m. Schreiben  
Potsdam, den  23.06.2017                   Siegel des MIL                          vom 23.06.2017 
                                                        gez. i. A. Kassin  
  
                                   
Bekanntmachung der Genehmigung     
gemäß § 6 BauGB 
Amtsblatt Nr. 7 
 
 
Potsdam, den  6.12.17       gez. Jann Jakobs   

                                 Jann Jakobs   
     Oberbürgermeister 
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